
 

            

            

            

 

 

 

 

 

Abkommen  

 

zwischen 

 

der Bundesrepublik Deutschland  

 

und 

 

der Republik Türkei 

 

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

 

und der Steuerverkürzung 

 

auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
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Die Bundesrepublik Deutschland 

und  

die Republik Türkei –  

 

von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen durch den Abbau steuerlicher 

Hindernisse zu fördern und ihre Zusammenarbeit auf steuerlichem Gebiet zu festigen –  

 

 

sind wie folgt übereingekommen:  

 

 

Artikel 1 

Unter das Abkommen fallende Personen 

 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaa-

ten ansässig sind. 

 

 

Artikel 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Ein-

kommen, die für Rechnung eines Vertragsstaats, eines seiner Länder oder einer ihrer Gebiets-

körperschaften erhoben werden. 

 

(2) Als Steuern vom Einkommen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkommen oder von 

Teilen des Einkommens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der 

Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie 

der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

  

(3) Zu den zurzeit bestehenden Steuern, für die dieses Abkommen gilt, gehören insbesondere 
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 a) in der Republik Türkei: 

 

  i) die Einkommensteuer (Gelir Vergisi) und 

 

  ii) die Körperschaftsteuer (Kurumlar Vergisi) 

 

  (im Folgenden als „türkische Steuer“ bezeichnet); 

 

 b) in der Bundesrepublik Deutschland: 

 

  i) die Einkommensteuer, 

 

  ii) die Körperschaftsteuer und  

 

  iii) die Gewerbesteuer 

 

  einschließlich der hierauf erhobenen Zuschläge 

 

  (im Folgenden als „deutsche Steuer“ bezeichnet). 

 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art, 

die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an deren 

Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in 

ihren jeweiligen Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 

 

 

Artikel 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

 

a) bedeutet der Ausdruck „Türkei“ das türkische Hoheitsgebiet einschließlich des 
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Küstenmeers und des darüber befindlichen Luftraums sowie die Seegebiete, für 

die die Republik Türkei in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Hoheitsbefug-

nisse oder souveräne Rechte zum Zwecke der Erforschung, Ausbeutung und Er-

haltung natürlicher Ressourcen ausübt; 

 

b) bedeutet der Ausdruck „Deutschland“ das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland sowie das an das Küstenmeer angrenzende Gebiet des Meeresbodens, 

seines Untergrunds und der darüber liegenden Wassersäule, soweit die Bundesre-

publik Deutschland dort in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und ihren in-

nerstaatlichen Rechtsvorschriften souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse zum 

Zwecke der Erforschung, Ausbeutung, Erhaltung und Bewirtschaftung der leben-

den und nichtlebenden natürlichen Ressourcen ausübt; 

 

c) bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragsstaat“ und „der andere Vertragsstaat“ je nach 

dem Zusammenhang die Bundesrepublik Deutschland oder die Republik Türkei; 

 

d) umfasst der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften und alle ande-

ren Personenvereinigungen; 

 

e) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die 

für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

 

f) bedeutet der Ausdruck „Sitz“ den satzungsmäßigen Sitz im Sinne der deutschen 

Abgabenordnung oder im Sinne des türkischen Handelsgesetzbuches (Kanuni 

merkez); 

 

g) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragsstaats“ und „Unternehmen 

des anderen Vertragsstaats“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem 

Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von 

einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird; 

 

h) bedeutet der Ausdruck „internationaler Verkehr“ jede Beförderung mit einem See-

schiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen eines Vertragsstaats betrie-
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ben wird, es sei denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwi-

schen Orten im anderen Vertragsstaat betrieben; 

 

i) bezeichnet der Ausdruck „Staatsangehöriger“ 

 

i) in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland alle Deutschen im Sinne des 

Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland sowie alle juristischen 

Personen, Personengesellschaften und anderen Personenvereinigungen, die 

nach dem in Deutschland geltenden Recht errichtet worden sind; 

 

ii) in Bezug auf die Republik Türkei alle natürlichen Personen, die die türkische 

Staatsangehörigkeit besitzen sowie alle juristischen Personen, Personenge-

sellschaften und anderen Personenvereinigungen, die nach dem in der Türkei 

geltenden Recht errichtet worden sind; 

 

j) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“ 

 

i) in der Republik Türkei den Finanzminister oder seinen bevollmächtigten 

Vertreter; 

 

ii) in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium der Finanzen  

oder die Behörde, an die es seine Befugnisse delegiert hat. 

 

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammen-

hang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, 

die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, 

für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzuwendenden 

Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdruck nach anderem Recht die-

ses Staates hat.  
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Artikel 4 

Ansässige Person 

 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bezeichnet der Ausdruck „eine in einem Vertragsstaat ansäs-

sige Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, 

ihres ständigen Aufenthalts, ihres Sitzes, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen 

ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat, seine Länder und ihre 

Gebietskörperschaften. Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat 

nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat steuerpflichtig ist. 

 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt Fol-

gendes: 

 

a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohn-

stätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt 

sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirt-

schaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen); 

 

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 

Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige 

Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnli-

chen Aufenthalt hat; 

 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der 

Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; 

 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so regeln 

die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem Einver-

nehmen. 

 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansäs-

sig, so bemühen sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten in gegenseitigem Einver-

nehmen, ihren Ansässigkeitsstatus zu regeln und die Anwendung des Abkommens festzule-
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gen. Soweit ein derartiges Einvernehmen nicht erzielt wird, gilt diese Person für Zwecke der 

Inanspruchnahme der Vergünstigungen nach diesem Abkommen als in keinem der beiden 

Vertragsstaaten ansässig. 

 

 

Artikel 5 

Betriebsstätte 

 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebsstätte“ eine feste Geschäfts-

einrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

 

(2) Der Ausdruck „Betriebsstätte“ umfasst insbesondere 

 

a) einen Ort der Leitung, 

 

b) eine Zweigniederlassung, 

 

c) eine Geschäftsstelle, 

 

d) eine Fabrikationsstätte, 

 

e) eine Werkstätte und  

 

f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere 

Stätte der Ausbeutung natürlicher Ressourcen. 

 

(3) Der Ausdruck „Betriebsstätte“ umfasst außerdem 

 

a) eine Bauausführung oder Montage oder eine damit zusammenhängende Aufsichts-

tätigkeit, jedoch nur, wenn die Dauer dieser Ausführung, Montage oder Tätigkeit 

sechs Monate überschreitet; 

 

b) Dienstleistungen, einschließlich Beratungsleistungen, die ein Unternehmen durch 
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Angestellte oder anderes für diesen Zweck verpflichtetes Personal erbringt, jedoch 

nur, wenn diese Tätigkeiten in einem Vertragsstaat innerhalb eines Zeitraums von 

zwölf Monaten für eine Dauer von insgesamt mehr als 6 Monaten (für ein- und 

dasselbe Vorhaben oder ein damit zusammenhängendes Vorhaben) verrichtet wer-

den. 

 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebsstät-

ten: 

 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung 

von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lage-

rung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem 

Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verar-

beitet zu werden; 

 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 

wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu 

beschaffen; 

 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 

wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art 

sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen; 

 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 

wird, mehrere der unter den Buchstaben a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, 

vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen Ge-

schäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

 

(5) Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 – 
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in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats tätig, so wird das Un-

ternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es im erstgenannten Ver-

tragsstaat für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebs-

stätte, wenn diese Person in diesem Staat die Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens 

Verträge abzuschließen, und die Vollmacht dort gewöhnlich ausübt, es sei denn, die Tätigkei-

ten dieser Person beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie 

durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Ab-

satz nicht zu einer Betriebsstätte machten. 

 

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebsstätte in 

einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder 

einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordent-

lichen Geschäftstätigkeit handeln. 

 

(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 

beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig 

ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, 

wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der anderen. 

 

 

Artikel 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Vermö-

gen (einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das 

im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden. 

 

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht 

des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall 

das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forst-

wirtschaftlicher Betriebe (einschließlich der Zucht und Aufzucht von Fischen), die Rechte, für 

die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbewegli-

chem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung 
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oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschät-

zen; Seeschiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpach-

tung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Un-

ternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung einer selb-

ständigen Arbeit dient. 

 

 

Artikel 7 

Unternehmensgewinne 

 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats können nur in diesem Staat besteuert 

werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine 

dort gelegene Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit auf diese Weise aus, so 

können die Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur inso-

weit, als sie dieser Betriebsstätte zugerechnet werden können. 

 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch 

eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem Ver-

tragsstaat dieser Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn 

sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selb-

ständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Be-

triebsstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 

 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebsstätte werden die für diese Betriebsstätte 

entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwal-

tungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebs-

stätte liegt, oder anderswo entstanden sind.  

 

(4) Aufgrund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 
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Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet. 

 

(5) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behan-

delt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Arti-

kels nicht berührt. 

 

 

Artikel 8 

Seeschifffahrt und Luftfahrt 

 

(1) Gewinne, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschiffen und 

Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr im anderen Vertragsstaat erzielt, können nur im 

erstgenannten Staat besteuert werden.  

 

(2) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemein-

schaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 

 

 

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen 

 

(1) Wenn 

 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäfts-

leitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Ver-

tragsstaats beteiligt ist, oder 

 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kon-

trolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unter-

nehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt sind 

 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Be-

ziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abwei-
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chen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, dürfen die Gewinne, 

die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen 

aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend be-

steuert werden. 

 

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates Gewin-

ne zugerechnet – und entsprechend besteuert –, mit denen ein Unternehmen des anderen Ver-

tragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten 

Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die 

zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, 

die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat 

eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser 

Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu berücksichtigen; erforderli-

chenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren. 

 

 

Artikel 10 

Dividenden 

 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im anderen 

Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können im anderen Staat besteuert werden. 

 

(2) Diese Dividenden können jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 

zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steu-

er darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Dividenden im anderen Vertragsstaat ansässig 

ist, nicht übersteigen: 

 

a) 5 Prozent des Bruttobetrages der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine 

Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über mindes-

tens 25 Prozent des Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt; 

 

b) 15 Prozent des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 
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Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf Gewinne, aus de-

nen die Dividenden gezahlt werden. 

 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien, 

Genussrechten oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten – ausge-

nommen Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen 

stammende Einkünfte und sonstige Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die 

ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt 

sind, sowie Einkünfte aus Ausschüttungen auf Anteilscheine an einem Investmentvermögen. 

 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 

Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesell-

schaft ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder 

eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Beteili-

gung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen 

Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus 

dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahl-

ten Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansäs-

sige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, 

tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört, 

noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nicht ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, 

selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder teil-

weise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

 

 

Artikel 11 

Zinsen 

 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansäs-

sige Person gezahlt werden, können im anderen Staat besteuert werden. 
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(2) Diese Zinsen können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem 

Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der 

Zinsen im anderen Vertragsstaat ansässig ist, 10 Prozent des Bruttobetrags der Zinsen nicht 

übersteigen. 

 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 gilt Folgendes: 

 

a) Zinsen, die aus der Bundesrepublik Deutschland stammen und an die Regierung 

der Republik Türkei oder an die Zentralbank der Republik Türkei (Türkiye Cum-

huriyet Merkez Bankası) gezahlt werden, sind von der deutschen Steuer befreit; 

 

b) Zinsen, die aus der Türkei stammen und an die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland oder an die Deutsche Bundesbank gezahlt werden, sind von der türki-

schen Steuer befreit; 

 

c) Zinsen, die aus der Türkei stammen und für ein durch Gewährleistungen der Bun-

desrepublik Deutschland für Ausfuhren oder Direktinvestitionen im Ausland ge-

decktes Darlehen oder an die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder an die DEG - 

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH gezahlt werden, sind 

von der türkischen Steuer befreit;  

 

d) Zinsen, die aus Deutschland stammen und an die türkische Eximbank (Türkiye 

İhracat Kredi Bankası A.Ş) gezahlt werden, sind von der deutschen Steuer befreit. 

 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus Forderungen 

jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert sind, und 

insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der 

damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspätete 

Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels.  

 

(5) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 

Nutzungsberechtigte der Zinsen im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine 

gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit 
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durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Forderung, für die die Zinsen ge-

zahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem 

Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.  

 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in 

diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, 

ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte 

oder eine feste Einrichtung und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke 

der Betriebsstätte oder der festen Einrichtung eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte 

oder die feste Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem Staat stammend, in 

dem die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung liegt.  

 

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem 

von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Zinsen, 

gemessen an der zugrunde liegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsbe-

rechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzte-

ren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines 

jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkom-

mens besteuert werden. 

 

 

Artikel 12 

Lizenzgebühren 

 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertrags-

staat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen Staat besteuert werden. 

 

(2) Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, 

nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsbe-

rechtigte der Lizenzgebühren im anderen Vertragsstaat ansässig ist, 10 Prozent des Bruttobe-

trags der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen 
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jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an 

literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographi-

scher Filme sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, von Patenten, Warenzeichen, Mustern 

oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren, für die Benutzung oder das Recht 

auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für 

die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt 

werden. Der Ausdruck „Lizenzgebühren“ beinhaltet auch Vergütungen jeder Art für die Be-

nutzung oder für das Recht auf Benutzung von Namen, Bildern oder sonstigen vergleichbaren 

Persönlichkeitsrechten. 

 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 

Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine 

Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine selbstständige Arbeit 

durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für 

die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte beziehungsweise 

festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwen-

den. 

 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner 

eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne 

Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat 

eine Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Verpflichtung zur Zahlung der Li-

zenzgebühren für Zwecke der Betriebsstätte oder festen Einrichtung eingegangen worden und 

trägt die Betriebsstätte oder feste Einrichtung die Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebüh-

ren als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebsstätte oder feste Einrichtung liegt. 

 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem 

von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzge-

bühren, gemessen an der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nut-

zungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf 

den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem 

Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen die-

ses Abkommens besteuert werden. 



 

 
- 17 - 

 
 
 

 

 

Artikel 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbe-

weglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, 

können im anderen Staat besteuert werden. 

 

(2) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Akti-

en und sonstigen Anteilen erzielt, deren Aktivvermögen zu mehr als 50 Prozent mittelbar oder 

unmittelbar aus unbeweglichem Vermögen besteht, das im anderen Vertragsstaat liegt, kön-

nen im anderen Staat besteuert werden. 

 

(3) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Be-

triebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder 

das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person zur 

Ausübung einer selbstständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, ein-

schließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebsstätte (allein 

oder mit dem übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, 

können im anderen Staat besteuert werden. 

 

(4) Gewinne einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person aus der Veräußerung von See-

schiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen Verkehr betrieben werden, sowie von 

beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, können nur 

in diesem Staat besteuert werden. 

 

(5) Gewinne aus der Veräußerung von in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genanntem Vermö-

gen können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

Stammen die im vorstehenden Absatz genannten Gewinne aus dem anderen Vertragsstaat, so 

können sie im anderen Vertragsstaat besteuert werden, sofern der Zeitraum zwischen Erwerb 

und Veräußerung des Vermögens ein Jahr nicht überschreitet.  
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Artikel 14 

Selbständige Arbeit 

 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus einem freien 

Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, können nur in diesem Staat besteuert 

werden. Diese Einkünfte können jedoch auch im anderen Vertragsstaat besteuert werden, 

wenn die freiberufliche oder selbständige Tätigkeit dort ausgeübt wird und 

 

a) der Person im anderen Staat für die Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine fes-

te Einrichtung zur Verfügung steht oder 

 

b) die Person sich zur Ausübung ihrer Tätigkeit während eines zusammenhängenden 

Zeitraums von zwölf Monaten insgesamt 183 Tage oder länger im anderen Staat 

aufhält. 

 

In diesem Fall können die Einkünfte nur insoweit im anderen Staat besteuert werden, als sie 

dieser festen Einrichtung beziehungsweise der Tätigkeit der Person während ihres Aufenthalts 

im anderen Staat  zugerechnet werden können. 

 

2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfasst insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaft-

liche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selb-

ständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Buch-

sachverständigen. 

 

 

Artikel 15 

Nichtselbständige Arbeit 

 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18, 19 und 20 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergü-

tungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, 

nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat 

ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen im an-
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deren Staat besteuert werden. 

 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 

Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im 

erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 

 

a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage inner-

halb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der während des betreffenden Steuerjah-

res beginnt oder endet, aufhält und 

 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt wer-

den, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte oder einer festen Einrichtung getra-

gen werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütungen für un-

selbständige Arbeit, die an Bord eines von einem Unternehmen eines Vertragsstaats im inter-

nationalen Verkehr betriebenen Schiffs oder Luftfahrzeugs ausgeübt wird, in diesem Staat 

besteuert werden. 

 

 

Artikel 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 

Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwal-

tungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, können im an-

deren Staat besteuert werden. 
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Artikel 17 

Künstler und Sportler 

 

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 können Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 

ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie 

Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit 

bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 

 

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft per-

sönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer anderen 

Person zu, so können diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 in dem Vertrags-

staat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sportlern in 

einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz oder 

überwiegend aus öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einem seiner Länder oder ei-

ner ihrer Gebietskörperschaften oder von einer im anderen Staat als gemeinnützig anerkann-

ten Einrichtung finanziert wird. In diesem Fall können die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat 

besteuert werden, in dem die Person ansässig ist. 

 

 

Artikel 18 

Ruhegehälter 

 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, 

die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbstständige Arbeit gezahlt 

werden, oder Renten nur in diesem Staat besteuert werden.  

 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen oder Renten 

einschließlich der Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversicherung in dem Vertragsstaat, aus 

dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden, wobei jedoch Zahlungen 

von bis zu 10 000 Euro jährlich (einschließlich des Rentenfreibetrags) in diesem Staat von der 

Steuer befreit sind. Überschreiten die Zahlungen den vorgenannten Betrag, so unterliegt nur 
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der übersteigende Betrag der Besteuerung und die Steuer darf 10 Prozent des Bruttobetrags 

nach Satz 1 nicht übersteigen. 

 

(3) Der Begriff „Rente“ bedeutet einen bestimmten Betrag, der regelmäßig zu festgesetzten 

Zeitpunkten lebenslang oder während eines bestimmten oder bestimmbaren Zeitabschnitts 

aufgrund einer Verpflichtung zahlbar ist, die diese Zahlungen als Gegenleistung für eine in 

Geld oder Geldeswert bewirkte angemessene Leistung vorsieht. 

 

 

Artikel 19 

Öffentlicher Dienst 

 

(1)  a)  Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von 

einem Vertragsstaat, einem seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften 

an eine natürliche Person für die diesem Staat, einem seiner Länder oder einer ih-

rer Gebietskörperschaften geleisteten Dienste gezahlt werden, können nur in die-

sem Staat besteuert werden. 

 

 b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen können jedoch nur im anderen 

Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat geleistet werden 

und die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und 

 

i)  ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

 

ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die 

Dienste zu leisten. 

 

(2) a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einem seiner Länder oder einer ihrer 

Gebietskörperschaften oder aus von diesem Staat, einem seiner Länder oder einer 

ihrer Gebietskörperschaften errichtetem Sondervermögen an eine natürliche Per-

son für die diesem Staat, einem seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaf-

ten geleisteten Dienste gezahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert wer-

den. 



 

 
- 22 - 

 
 
 

 

 b) Diese Ruhegehälter können jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, 

wenn die natürliche Person in diesem Staat ansässig und ein Staatsangehöriger 

dieses Staates ist.  

 

(3) Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen und Ruhegehälter für Dienstleistungen, 

die im Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats, eines seiner Länder 

oder einer ihrer Gebietskörperschaften erbracht werden, sind die Artikel 15, 16, 17 oder 18 

anzuwenden. 

 

 

Artikel 20 

Lehrer und Studenten 

 

(1) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der Staatsangehöriger eines Ver-

tragsstaats ist und sich im anderen Vertragsstaat ausschließlich zum Studium oder zur Ausbil-

dung aufhält, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen nicht im 

anderen Staat besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses anderen 

Staates stammen. 

 

(2) Ebenso sind Vergütungen, die ein Lehrer oder Ausbilder bezieht, der Staatsangehöriger 

eines Vertragsstaats ist und sich auf Einladung des anderen Vertragsstaats oder einer Univer-

sität, Hochschule, Schule, eines Museums oder einer anderen kulturellen Einrichtung des an-

deren Vertragsstaats oder im Rahmen eines amtlichen Kulturaustausches in diesem Vertrags-

staat höchstens zwei Jahre lang lediglich zur Ausübung einer Lehrtätigkeit, zum Halten von 

Vorlesungen oder zur Ausübung einer Forschungstätigkeit bei dieser Einrichtung aufhält und 

im erstgenannten Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise ansässig 

war, in dem anderen Staat von der Steuer befreit, vorausgesetzt, dass diese Vergütungen aus 

Quellen außerhalb dieses anderen Staates stammen. 
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Artikel 21 

Sonstige Einkünfte 

 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Arti-

keln dieses Abkommens nicht behandelt wurden, können ohne Rücksicht auf ihre Herkunft 

nur in diesem Staat besteuert werden. 

 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im Sinne des 

Artikels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger 

im anderen Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder 

eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt, und die Rechte 

oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebs-

stätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Arti-

kel 14 anzuwenden. 

 

 

Artikel 22 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

 

(1) Bei in der Türkei ansässigen Personen wird die Doppelbesteuerung wie folgt  vermieden: 

 

a) Unter Beachtung der Vorschriften des türkischen Rechts über die Anrechnung der 

in einem Gebiet außerhalb der Türkei zu entrichtenden Steuer auf die türkische 

Steuer (in der jeweils geltenden, die tragenden Prinzipien dieses Abkommens wah-

renden Fassung) wird die nach deutschem Recht und in Übereinstimmung mit die-

sem Abkommen zu entrichtende deutsche Steuer auf Einkünfte (einschließlich der 

Gewinne und Veräußerungsgewinne), die eine in der Türkei ansässige Person aus 

Quellen innerhalb Deutschlands bezieht, auf die türkische Steuer auf solche Ein-

künfte angerechnet. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 

Anrechnung ermittelten türkischen Steuer nicht übersteigen, der auf solche Ein-

künfte entfällt. 

 

b) Einkünfte einer in der Türkei ansässigen Person, die nach diesem Abkommen von 
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der Besteuerung in der Türkei auszunehmen sind, können gleichwohl in der Türkei 

bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen der Person einbezogen 

werden. 

 

(2) Bei in Deutschland ansässigen Personen wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 

a) Von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer werden die Einkünfte aus der 

Türkei ausgenommen, die nach diesem Abkommen in der Türkei besteuert werden 

können und nicht unter Buchstabe b fallen. 

 

Für Einkünfte aus Dividenden gelten die vorstehenden Bestimmungen nur dann, 

wenn diese Dividenden an eine in Deutschland ansässige Gesellschaft (jedoch 

nicht an eine Personengesellschaft) von einer in der Türkei ansässigen Gesellschaft 

gezahlt werden, deren Kapital zu mindestens 25 Prozent unmittelbar der deutschen 

Gesellschaft gehört, und bei der Ermittlung der Gewinne der ausschüttenden Ge-

sellschaft nicht abgezogen worden sind. 

 

b) Auf die deutsche Steuer vom Einkommen für die folgenden Einkünfte wird unter 

Beachtung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts über die Anrechnung aus-

ländischer Steuern die türkische Steuer angerechnet, die nach türkischem Recht 

und in Übereinstimmung mit diesem Abkommen für diese Einkünfte gezahlt wor-

den ist: 

 

aa) Dividenden, die nicht unter Buchstabe a fallen; 

 

bb) Zinsen;  

 

cc) Lizenzgebühren; 

 

dd) Einkünfte, die nach Artikel 13 Absätze 2 und 5 in der Türkei besteuert 

werden können; 

 

ee) Einkünfte, die nach Protokollziffer 6 zu Artikel 15 in der Türkei besteu-
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ert werden können; 

 

ff) Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen; 

 

gg) Einkünfte, die nach Artikel 17 besteuert werden können. 

 

c) Statt der Bestimmungen des Buchstabens a sind die Bestimmungen des Buchsta-

bens b anzuwenden auf Einkünfte im Sinne der Artikel 7 und 10 und die diesen 

Einkünften zugrunde liegenden Vermögenswerte, wenn die in Deutschland ansäs-

sige Person nicht nachweist, dass die Betriebsstätte in dem Wirtschaftsjahr, in dem 

sie den Gewinn erzielt hat, oder die in der Türkei ansässige Gesellschaft in dem 

Wirtschaftsjahr, für das sie die Ausschüttung vorgenommen hat, ihre Bruttoerträge 

ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Absatz 1 Nr. 1 bis 6 des deut-

schen Außensteuergesetzes fallenden Tätigkeiten bezieht; gleiches gilt für unbe-

wegliches Vermögen, das einer Betriebsstätte dient und die daraus erzielten Ein-

künfte (Artikel 6 Absatz 4) sowie für die Gewinne aus der Veräußerung dieses un-

beweglichen Vermögens (Artikel 13 Absatz 1) und des beweglichen Vermögens, 

das Betriebsvermögen der Betriebsstätte darstellt (Artikel 13 Absatz 3). 

 

d) Die Bundesrepublik Deutschland behält aber das Recht, die nach den Bestimmungen die-

ses Abkommens von der deutschen Steuer ausgenommenen Einkünfte bei der Festsetzung 

ihres Steuersatzes zu berücksichtigen. 

 

e) Ungeachtet der Bestimmungen des Buchstabens a wird die Doppelbesteuerung 

durch Steueranrechnung nach Buchstabe b vermieden, wenn 

 

aa) in den Vertragsstaaten Einkünfte unterschiedlichen Bestimmungen dieses 

Abkommens zugeordnet oder verschiedenen Personen zugerechnet werden 

(außer nach Artikel 9) und dieser Konflikt sich nicht durch ein Verfahren 

nach Artikel 24 Absatz 3 regeln lässt und aufgrund dieser unterschiedlichen 

Zuordnung oder Zurechnung die betreffenden Einkünfte unbesteuert blieben 

oder niedriger als ohne diesen Konflikt besteuert würden oder 
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bb) die Bundesrepublik Deutschland nach Konsultation mit den zuständigen tür-

kischen Behörden der Republik Türkei auf diplomatischem Weg andere Ein-

künfte notifiziert, bei denen die Bundesrepublik Deutschland die Anrech-

nungsmethode nach Buchstabe b anzuwenden beabsichtigt. Die Doppelbe-

steuerung wird für die notifizierten Einkünfte durch Steueranrechnung vom 

ersten Tag des Kalenderjahres vermieden, das auf das Kalenderjahr folgt, in 

dem die Notifikation übermittelt wurde.  

 

 

Artikel 23 

Gleichbehandlung 

 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung 

oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belas-

tender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen 

Staatsangehörige des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen insbesondere hinsichtlich 

der Ansässigkeit unterworfen sind oder unterworfen werden können. Diese Bestimmung gilt 

ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in keinem der beiden Vertragsstaaten ansäs-

sig sind. 

 

(2) Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in keinem der beiden Ver-

tragsstaaten einer Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen 

werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängen-

den Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des betreffenden Staates unter gleichen Ver-

hältnissen unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

 

(3) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im ande-

ren Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von 

Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist 

nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat an-

sässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen aufgrund des Per-

sonenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er nur seinen ansässigen Personen 

gewährt. 
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(4) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 7 oder Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden 

ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertrags-

staats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der steuer-

pflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an 

eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug zuzulassen.  

 

(5) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder 

mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen 

gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder 

damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender 

ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere 

ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden 

können. 

 

 

Artikel 24 

Verständigungsverfahren 

 

(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Ver-

tragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen 

nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten 

vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie 

ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 23 Absatz 1 erfasst wird, der zuständigen Behör-

de des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muss innerhalb 

von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme unterbreitet werden, die zu einer 

dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der 

Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch 

Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass 

eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständigungs-

regelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzu-
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führen. 

 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten 

oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegen-

seitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine 

Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht behandelt 

sind. 

 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung 

im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren, gegebenenfalls durch 

eine aus ihnen oder ihren Vertretern bestehende gemeinsame Kommission. 

 

 

Artikel 25 

Informationsaustausch 

 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 

Durchführung dieses Abkommens oder zur Verwaltung oder Vollstreckung des innerstaatli-

chen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung eines Vertrags-

staats, eines seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraus-

sichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Ab-

kommen widerspricht. Der Auskunftsaustausch wird durch die Artikel 1 und 2 nicht einge-

schränkt. 

 

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat gemäß Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso ge-

heim zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Infor-

mationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der 

Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, 

der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hin-

sichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese 

Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dür-

fen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentschei-

dung offen legen. 
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(3) Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

 

a) für die Erteilung von Informationen Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die 

von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertrags-

staats abweichen; 

 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungs-

verfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsge-

heimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung der 

öffentlichen Ordnung (ordre public) widerspräche. 

 

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 

Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 

Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerli-

chen Zwecke nicht benötigt. Die in Satz 1 enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschrän-

kungen gemäß Absatz 3, die jedoch in keinem Fall so auszulegen sind, als könne ein Ver-

tragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen, weil er kein innerstaatliches 

Interesse an diesen Informationen hat.   

 

(5) Absatz 3 ist nicht so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von Informatio-

nen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen Fi-

nanzinstitut, einem Bevollmächtigen, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich 

auf das Eigentum an einer Person beziehen.  

 

 

Artikel 26 

Amtshilfe bei der Erhebung von Steuern 

 

(1) Die Vertragsstaaten leisten sich gegenseitige Amtshilfe bei der Erhebung von Steueran-

sprüchen. Diese Amtshilfe wird durch die Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. Die zuständi-
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gen Behörden der Vertragsstaaten können in gegenseitigem Einvernehmen regeln, wie dieser 

Artikel durchzuführen ist.  

 

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Steueranspruch“ bedeutet einen Betrag, der 

auf Grund von Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung eines Vertragsstaats, 

eines seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, geschuldet wird, 

soweit die Besteuerung diesem Abkommen oder anderen Übereinkünften, denen die Ver-

tragsstaaten als Vertragsparteien angehören, nicht widerspricht, sowie mit diesem Betrag zu-

sammenhängende Zinsen, Geldbußen und Kosten der Erhebung oder Sicherung. 

 

(3) Ist der Steueranspruch eines Vertragsstaats nach dem Recht dieses Staates vollstreckbar 

und wird er von einer Person geschuldet, die zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses 

Staates die Erhebung nicht verhindern kann, wird dieser Steueranspruch auf Ersuchen der 

zuständigen Behörde dieses Staates für die Zwecke der Erhebung von der zuständigen Behör-

de des anderen Vertragsstaats anerkannt. Der Steueranspruch wird vom anderen Staat nach 

dessen Rechtsvorschriften über die Vollstreckung und Erhebung seiner eigenen Steuern erho-

ben, als handele es sich bei dem Steueranspruch um einen Steueranspruch des anderen Staa-

tes.  

 

(4) Handelt es sich bei dem Steueranspruch eines Vertragsstaats um einen Anspruch, bei dem 

dieser Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur Sicherung der Erhebung einleiten kann, wird 

dieser Steueranspruch auf Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Staates zum Zwecke der 

Einleitung von Sicherungsmaßnahmen von der zuständigen Behörde des anderen Vertrags-

staats anerkannt. Der andere Staat leitet nach seinen Rechtsvorschriften Sicherungsmaßnah-

men in Bezug auf diesen Steueranspruch ein, als wäre der Steueranspruch ein Steueranspruch 

dieses anderen Staates, selbst wenn der Steueranspruch im Zeitpunkt der Einleitung dieser 

Maßnahmen im erstgenannten Staat nicht vollstreckbar ist oder von einer Person geschuldet 

wird, die berechtigt ist, die Erhebung zu verhindern.   

 

(5) Ungeachtet der Absätze 3 und 4 unterliegt ein von einem Vertragsstaat für Zwecke des 

Absatzes 3 oder 4 anerkannter Steueranspruch als solcher in diesem Staat nicht den Verjäh-

rungsfristen oder den Vorschriften über die vorrangige Behandlung eines Steueranspruchs 

nach dem Recht dieses Staates. Ferner hat ein Steueranspruch, der von einem Vertragsstaat 
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für Zwecke des Absatzes 3 oder 4 anerkannt wurde, in diesem Staat nicht den Vorrang, den 

dieser Steueranspruch nach dem Recht des anderen Vertragsstaats hat.  

 

(6) Verfahren im Zusammenhang mit dem Bestehen, der Gültigkeit oder der Höhe eines Steu-

eranspruchs eines Vertragsstaats können nicht bei den Gerichten oder Verwaltungsbehörden 

des anderen Vertragsstaats eingeleitet werden.   

 

(7) Verliert der betreffende Steueranspruch, nachdem das Ersuchen eines Vertragsstaats nach 

Absatz 3 oder 4 gestellt wurde und bevor der andere Vertragsstaat den betreffenden Steueran-

spruch erhoben und an den erstgenannten Staat abgeführt hat,     

 

a) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 3 seine Eigenschaft als Steueranspruch des 

erstgenannten Staates, der nach dem Recht dieses Staates vollstreckbar ist und von 

einer Person geschuldet wird, die zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses 

Staates die Erhebung nicht verhindern kann, oder  

 

b) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 4 seine Eigenschaft als Steueranspruch des 

erstgenannten Staates, für den dieser Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur Si-

cherung der Erhebung einleiten kann,  

 

teilt die zuständige Behörde des erstgenannten Staates dies der zuständigen Behörde des ande-

ren Staates unverzüglich mit, und nach Wahl des anderen Staates setzt der erstgenannte Staat 

das Ersuchen entweder aus oder nimmt es zurück.  

 

(8) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat,  

 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwal-

tungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;   

 

b) Maßnahmen durchzuführen, die der öffentlichen Ordnung (ordre public)  wider-

sprächen;  

 



 

 
- 32 - 

 
 
 

c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle angemessenen Maß-

nahmen zur Erhebung oder Sicherung ausgeschöpft hat, die nach seinen Gesetzen 

oder seiner Verwaltungspraxis möglich sind; 

 

d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für diesen Staat 

in einem eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen steht, den der andere Ver-

tragsstaat dadurch erlangt. 

 

 

Artikel 27 

Verfahrensregeln für die Quellenbesteuerung 

 

(1) Werden in einem Vertragsstaat die Steuern von Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren oder 

sonstigen von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person bezogenen Einkünften im 

Abzugsweg erhoben, so wird das Recht des erstgenannten Staates zur Vornahme des Steuer-

abzugs zu dem nach seinem innerstaatlichen Recht vorgesehenen Satz durch dieses Abkom-

men nicht berührt. Die im Abzugsweg erhobene Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen zu 

erstatten, wenn und soweit sie durch dieses Abkommen ermäßigt wird oder entfällt. 

 

(2) Die Anträge auf Erstattung müssen vor Ablauf des vierten auf das Kalenderjahr der Fest-

setzung der Abzugsteuer auf die Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren oder anderen Einkünfte 

folgenden Jahres eingereicht werden. 

 

(3) Ungeachtet des Absatzes 1 wird jeder Vertragsstaat Verfahren dafür schaffen, dass Zah-

lungen von Einkünften, die nach diesem Abkommen im Quellenstaat keiner oder nur einer 

ermäßigten Steuer unterliegen, ohne oder nur mit dem Steuerabzug erfolgen können, der im 

jeweiligen Artikel vorgesehen ist.  

 

(4) Die zuständigen Behörden können in gegenseitigem Einvernehmen die Durchführung die-

ses Artikels regeln und gegebenenfalls andere Verfahren zur Durchführung der in diesem Ab-

kommen vorgesehenen Steuerermäßigungen oder -befreiungen festlegen.  
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Artikel 28 

Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen 

 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern diplomati-

scher Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völker-

rechts oder aufgrund besonderer Übereinkünfte zustehen. 

 

 

Artikel 29 

Protokoll 

 

Das angefügte Protokoll ist Bestandteil dieses Abkommens. 

 

 

Artikel 30 

Inkrafttreten 

 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 

möglich ausgetauscht. 

 

(2) Das Abkommen tritt am Tag des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist 

anzuwenden  

 

a) in der Bundesrepublik Deutschland: 

 

i) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf die Beträge, die am oder nach 

dem 1. Januar 2011 gezahlt werden; 

 

ii) bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume ab dem 1. Januar 

2011 erhoben werden;  

 

iii) hinsichtlich des Informationsaustausches nach Artikel 25 und hinsichtlich 
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der Amtshilfe bei der Steuererhebung nach Artikel 26 ab dem 1. Januar 

2011; 

 

b) in der Republik Türkei: 

 

i) auf die Steuern für die Veranlagungszeiträume, die am oder nach dem 

1. Januar 2011 beginnen; 

 

ii) hinsichtlich des Informationsaustausches nach Artikel 25 und hinsichtlich 

der Amtshilfe bei der Steuererhebung nach Artikel 26 ab dem 1. Januar 

2011. 

 

 

Artikel 31 

Kündigung 

 

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch kann jeder der Vertragsstaa-

ten bis zum 30. Juni eines jeden Kalenderjahrs nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tag des 

Inkrafttretens an gerechnet, das Abkommen gegenüber dem anderen Vertragsstaat auf diplo-

matischem Weg schriftlich kündigen; in diesem Fall ist das Abkommen nicht mehr anzuwen-

den 

 

a) in der Bundesrepublik Deutschland: 

 

i) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern für die Beträge, die am oder nach 

dem 1. Januar des Kalenderjahres gezahlt werden, das auf das Kündigungs-

jahr folgt; 

 

ii) bei den übrigen Steuern für die Steuern, die für Zeiträume ab dem 1. Januar 

des Kalenderjahres erhoben werden, das auf das Kündigungsjahr folgt; 

 

b) in der Republik Türkei auf die Steuern für die Veranlagungszeiträume, die am o-

der nach dem 1. Januar des Jahres beginnen, das auf das Kündigungsjahr folgt. 
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Maßgebend für die Berechnung der Frist ist der Tag des Eingangs der Kündigung bei dem 

anderen Vertragsstaat. 

 

 

Zu Urkund dessen haben die hierzu ordnungsgemäß befugten Unterzeichnenden dieses Ab-

kommen unterschrieben. 

 

 

Geschehen zu     am         in zwei Urschriften, jede in deutscher, 

türkischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher 

Auslegung des deutschen und des türkischen Wortlauts ist der englische Wortlaut maßgebend. 

 

 

Für die Bundesrepublik Deutschland                                             Für die Republik Türkei 

 



 

Protokoll zum Abkommen 

zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland 

und 

der Republik Türkei 

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 

vom      

 

 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Türkei haben ergänzend zum Abkommen 

vom     zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkür-

zung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen die nachstehenden Bestimmungen verein-

bart, die Bestandteil des Abkommens sind: 

 

 

(1) Zu Artikel 4 Absatz 3: 

 

Als Kriterium zur Festlegung des Ansässigkeitsstatus einer anderen Person als einer natürli-

chen Person werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten vorzugsweise den Ort 

wählen, an dem die Gesellschaft geleitet und die Kontrolle über sie ausgeübt wird oder den 

Ort, an dem auf höchster Ebene Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung für die Lei-

tung der Gesellschaft getroffen werden. 

 

 

(2) Zu den Artikeln 7 und 14: 

 

a) Vergütungen für technische Dienstleistungen einschließlich Studien oder Ent-

würfe wissenschaftlicher, geologischer oder technischer Art oder für Konstrukti-

onsverträge einschließlich dazugehöriger Blaupausen oder für Beratungs- oder 

Überwachungstätigkeit gelten als Vergütungen, auf die Artikel 7 oder 14 des 

Abkommens anzuwenden ist. 
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b) Artikel 7 gilt auch für die Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personengesell-

schaft. Er erstreckt sich auch auf Vergütungen, die ein Gesellschafter einer Perso-

nengesellschaft von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesell-

schaft, für die Gewährung von Darlehen oder für die Überlassung von Wirt-

schaftsgütern bezieht. 

 

 

(3) Zu den Artikeln 10 und 11: 

 

Ungeachtet der Artikel 10 und 11 dieses Abkommens können Dividenden und Zinsen in dem 

Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden, wenn 

sie 

 

a) auf Rechten oder Forderungen mit Gewinnbeteiligung, einschließlich der Einkünf-

te eines stillen Gesellschafters aus seiner Beteiligung als stiller Gesellschafter oder 

der Einkünfte aus partiarischen Darlehen oder Gewinnobligationen im Sinne des 

Steuerrechts der Bundesrepublik Deutschland, beruhen und 

 

b) bei der Ermittlung der Gewinne des Schuldners der Dividenden oder Zinsen ab-

zugsfähig sind. 

 

 

(4) Zu Artikel 11 Absatz 4:  

 

Zuschläge für verspätete Zahlung im Sinne des Artikels 11 Absatz 4 werden wie Zinsen be-

handelt, wenn der Zinssatz unter dem fremdvergleichskonformen Zinssatz liegt oder die Zu-

schläge höher als die fremdvergleichskonformen Zuschläge für verspätete Zahlung sind.  

 

 

(5) Zu Artikel 13 Absatz 5: 

 

Artikel 13 Absatz 5 gilt nicht für Gewinne aus der Veräußerung von Aktien von Gesellschaf-

ten, die an einer anerkannten Börse eines Vertragsstaats notiert sind, oder für Gewinne aus der 
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Veräußerung von Aktien im Rahmen der Umstrukturierung einer Gesellschaft. 

 

 

(6) Zu Artikel 15 Absatz 2:  

 

Artikel 15 Absatz 2 gilt nicht für Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Per-

son – in diesem Absatz „der Arbeitnehmer“ genannt – bezieht, und die von einem Arbeitgeber 

oder für einen Arbeitgeber, der nicht im anderen Vertragsstaat ansässig ist, für unselbständige 

Arbeit in diesem anderen Staat gezahlt werden, wenn 

 

a) der Arbeitnehmer im Rahmen dieser unselbständigen Arbeit einer anderen Person 

als dem Arbeitgeber Dienste leistet und diese Person unmittelbar oder mittelbar 

die Art und Weise der Ausführung dieser Aufgaben überwacht, leitet oder be-

stimmt und 

 

b) der Arbeitgeber keine Verantwortung oder Risiken für die Ergebnisse der Arbeit 

des Arbeitnehmers trägt. 

 

 

(7) Zu Artikel 24: 

 

In Bezug auf Artikel 24 Absatz 2 hat der Steuerpflichtige im Fall der Türkei die sich aus der 

Verständigung ergebende Erstattung innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr, nachdem die 

Steuerverwaltung dem Steuerpflichtigen das Ergebnis der Verständigung mitgeteilt hat, zu 

beantragen. 

 

 

(8) Zu Artikel 25: 

 

Falls nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts aufgrund dieses Abkommens personen-

bezogene Daten übermittelt werden, gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen 

unter Beachtung der für jeden Vertragsstaat geltenden Rechtsvorschriften: 
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a) Die Verwendung der Daten durch die empfangende Stelle ist in Übereinstim-

mung mit Artikel 25 nur zu dem angegebenen Zweck und nur zu den durch die 

übermittelnde Stelle vorgeschriebenen Bedingungen zulässig. 

 

b) Die empfangende Stelle unterrichtet die übermittelnde Stelle auf Ersuchen 

über die Verwendung der übermittelten Daten und über die dadurch erzielten 

Ergebnisse. 

 

c) Personenbezogene Daten dürfen nur an die zuständigen Stellen übermittelt wer-

den. Die weitere Übermittlung an andere Stellen darf nur mit vorheriger Zu-

stimmung der übermittelnden Stelle erfolgen. 

 

d) Die übermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu übermit-

telnden Daten sowie auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in Be-

zug auf den mit der Übermittlung verfolgten Zweck zu achten. Erweist sich, 

dass unrichtige Daten oder Daten, die nicht übermittelt werden durften, über-

mittelt worden sind, so ist dies der empfangenden Stelle unverzüglich mitzu-

teilen. Diese ist verpflichtet, die Berichtigung oder Löschung solcher Daten 

unverzüglich vorzunehmen. 

 

e) Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person übermittelten Daten 

sowie über den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu erteilen. Eine 

Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, sofern eine Abwägung 

ergibt, dass das öffentliche Interesse, die Auskunft nicht zu erteilen, das Inte-

resse des Betroffenen an der Auskunftserteilung überwiegt. Im Übrigen richtet 

sich das Recht des Betroffenen, über die zu seiner Person vorhandenen Daten 

Auskunft zu erhalten, nach dem innerstaatlichen Recht des Vertragsstaats, in 

dessen Hoheitsgebiet die Auskunft beantragt wird. 

 

f) Wird jemand infolge von Übermittlungen im Rahmen des Informationsaustauschs 

nach diesem Abkommen rechtswidrig geschädigt, haftet ihm hierfür die empfangen-

de Stelle nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts. Zahlt die empfangende Stel-

le eine Entschädigung für einen Schaden, der durch die Verwendung unrichtig 



 

 
- 5 - 

 
 
 

übermittelter Daten verursacht wurde, so erstattet die übermittelnde Stelle der 

empfangenden Stelle den gezahlten Entschädigungsbetrag in voller Höhe. 

 

g) Soweit das für die übermittelnde Stelle geltende innerstaatliche Recht in Be-

zug auf die übermittelten personenbezogenen Daten besondere Löschungsvor-

schriften enthält, weist diese Stelle die empfangende Stelle darauf hin. Unab-

hängig von diesem Recht sind die übermittelten personenbezogenen Daten zu 

löschen, sobald sie für den Zweck, für den sie übermittelt worden sind, nicht 

mehr erforderlich sind. 

 

h) Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die Übermitt-

lung und den Empfang personenbezogener Daten aktenkundig zu machen. 

 

i) Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die übermit-

telten personenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, unbefug-

te Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen.  

 

 

(9) Zu Artikel 27: 

 

Der Vertragsstaat, aus dem die Einkünfte stammen, kann eine Bescheinigung der zuständigen 

Behörde über die Ansässigkeit in dem anderen Vertragsstaat verlangen. Die zuständigen Be-

hörden beider Vertragsstaaten werden nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens einen ge-

meinsamen Vordruck für die Ansässigkeitsbescheinigung entwerfen.  

 

 

(10) Nach Auffassung beider Vertragsstaaten ist dieses Abkommen nicht so auszulegen, als 

hindere es einen Vertragsstaat, seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Verhinderung 

der Steuerumgehung oder Steuerhinterziehung anzuwenden. Führen diese innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften zu einer Doppelbesteuerung, konsultieren die zuständigen Behörden ein-

ander nach Artikel 24 Absatz 3, wie die Doppelbesteuerung zu vermeiden ist. 
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Zu Urkund dessen haben die hierzu ordnungsgemäß befugten Unterzeichnenden dieses Proto-

koll unterschrieben. 

 

 

Geschehen zu    am    in zwei Urschriften, jede in deut-

scher, türkischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unter-

schiedlicher Auslegung des deutschen und des türkischen Wortlauts ist der englische Wortlaut 

maßgebend. 

  

 

Für die Bundesrepublik Deutschland    Für die Republik Türkei 


